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Gemeinnützigkeitsrecht
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Sozialarbeiter in der ambulanten Kinderhilfe, der 
Jugendhilfe oder der Familienhilfe können sich 
zur Umsatzsteuerbefreiung unmittelbar auf das 
europäische Gemeinschaftsrecht berufen, auch 
wenn die Tätigkeit mit eigenem Gewinnstreben 
verbunden ist. 
 
Für gemeinnützige Vereine tätige selbständige 
Sozialarbeiter sind grundsätzlich nicht gem. § 4 Nr. 
14 UStG umsatzsteuerbefreit, da sie keine Heilbe-
handlung von Gesundheitsstörungen durchführen. 
Ebenso wenig können sie sich auf die Regelung des 
§ 4 Nr. 18 UStG berufen, die u. a. Leistungen von 
amtlich anerkannten Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege befreit, da sie als selbständige Mitarbei-
ter nicht als ein solcher Verband qualifiziert werden 
können. Auch der Befreiungstatbestand des § 4 Nr. 
25 UStG ist nicht eröffnet, da selbständige Sozialar-
beiter nicht mit Trägern der freien Jugendhilfe, mit-
hin juristischen Personen mit Gemeinnützigkeits-
charakter gem. § 74 SGB VIII, gleichgesetzt werden 
können. 
 

Der Steuerpflichtige kann sich jedoch direkt auf die 
europäische Mehrwertsteuerrichtlinie stützen: Nach 
Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g und h der Richtlinie 
sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, Einrichtungen 
von der Umsatzsteuer zu befreien, die Dienstleis-
tungen erbringen, welche „eng mit der Sozialfürsor-
ge und der sozialen Sicherheit“ bzw. „eng mit der 
Kinder- und Jugendbetreuung“ verbunden sind, 
sofern sie öffentlich-rechtlich organisiert oder als 
Einrichtung mit sozialem Charakter anerkannt sind. 
 
Sozialarbeiter, die Leistungen an Organisationen 
erbringen, die im Auftrag von Jugendämtern im 
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 27 - 
41 SGB VIII tätig werden, sind grundsätzlich als 
„Einrichtung“ im Sinne der Richtlinie anzusehen. 
Der Begriff der Einrichtung sei, so der BFH, weit 
genug, um auch Privatpersonen, die den Gemein-
wohlzweck der Richtlinie erfüllen, einbeziehen zu 
können. 
 
Der von der Richtlinie geforderte „soziale Charakter“ 
werde auch dann gewahrt, wenn die Tätigkeit 
gleichzeitig gewerblicher Natur sei. Die Richtlinie 
mache die Befreiung der Einrichtung (= Sozialarbei-
ter) nicht vom Fehlen eines Gewinnstrebens abhän-
gig. Die Anerkennung des sozialen Charakters 
könne im Übrigen aus der Übernahme der Kosten 
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Sehr verehrte Mandantin, 
sehr verehrter Mandant,  
 
unser aktueller Mandanten-Newsletter Nonprofitrecht aktuell enthält wieder wichtige und aktuelle 
Hinweise zu dem von uns schwerpunktmäßig angebotenen Rechtsgebiet des Nonprofitrechts. 
 
Sicherlich können Sie die eine oder andere Entscheidung auch in Ihre persönliche Planung miteinbe-
ziehen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns, 
wenn wir Ihnen und Ihrer Organisation durch kluge und praxisnahe rechtliche und steuerliche Gestal-
tungen Vorteile vor Ihren Wettbewerbern verschaffen können.  
 
Erlauben Sie uns - wie immer - den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden 
Information dient und keine individuelle Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung kann daher 
trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!  
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Petra Oberbeck   Stefan Winheller 
Rechtsanwältin, Dipl.-Verwaltungswirtin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, LL.M. Tax (USA) 
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